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GR 03/11/26 
VERHANDLUNGSSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gaweinstal  
am 26.03.2026 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Gaweinstal im Gemeindeamt Gaweinstal. 

Beginn: 19.35 Uhr 
Ende: 20.47 Uhr 

Anwesende: 
Bgm Johannes BERTHOLD 
Vzbgm. Jürgen MANSCHEIN gGR Herbert MUTHENTHALER 
gGR Josef GARTNER gGR Markus SKRABAL 
gGRin Hildegard LEITGEB GR Andreas FLECKL 
gGR Marcello TAZZIOLI GRin Tanja DRÄXLER 
gGR Johannes WIDI GR Erwin KAINZ 
GRin Astrid REUTER gGR Michael SCHUSTER 
GR Andreas WIESINGER GR Gerhard HICKL 
GR Gerhard HÖBINGER GR Thomas SELTENHAMMER 
GR Alexander WIMMER GR Wolfgang LINDNER 
GR Dietmar MOIK GR Josef SCHLACHTNER 

Entschuldigt waren: 
GRin Heidelinde ESBERGER GR Philipp SCHOBER 
GR Philipp KÖRNER 
GR Lukas KRUDER 

Unentschuldigt waren: - 

Außerdem waren anwesend: 
AL  Gerald SCHALKHAMMER – Schriftführer 
VB Susanne BUCHINGER BA – Kassenverwalterin (bis 20.25 Uhr) 

Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 

Tagesordnung 
Siehe Einladung vom 20.03.2026 
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EINLADUNG 
Die Gemeinderäte*innen werden zu der am 
Donnerstag, 26. März 2026, um 19.00 Uhr 

im Sitzungssaal des Gemeindeamtes der Marktgemeinde Gaweinstal stattfindenden 
öffentlichen GEMEINDERATSSITZUNG 

eingeladen. 

Tagesordnung: 
ÖFFENTLICHE SITZUNG GR 03/11/26 
Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung vom 17.02.2026 
2. Bericht von der letzten angesagten Prüfungsausschusssitzung vom 18.03.2026 
3. Rechnungsabschluss 2025 – MG Gaweinstal 
4. Vergabe Durchführung wirtschaftstreuhänderischer Leistungen – Steuerberatung RPW – MG Gaweinstal 
5. Verlängerung Schnupperticket - Verkehrsverbund Ost:Region GmbH – MG Gaweinstal 
6. Verlängerung Mitgliedschaft – Regionalentwicklungsverein / Kleinregion Südliches Weinviertel – MG Gaweinstal 
7. Änderung der Satzungen – Musikschulverband Staatz und Umgebung – MG Gaweinstal 
8. Verrechnung Kindergärten – Sommerferien – MG Gaweinstal 
9. Kommunalleasing GmbH / MG Gaweinstal – Gst.Nr. 2915, EZ 1917 – Volksschule Gaweinstal 

a ) Kaufvertrag – GrdstNr. 2915, EZ 1917 – inklusive Gebäude 
b ) Auflösungsvereinbarung – Leasingvertrag vom 15.07.2004/19.07.2004 – B.R.P. 315734 
c ) Mittelherkunft des Kaufpreises 

10. Auftragsvergaben BVH Zu- und Umbau Feuerwehrhaus Pellendorf 
a ) Fliesenleger 
b ) Bodenbeläge 
c ) Innen-Brandschutztüren 
d ) Garagentore 

11. Nahversorgung – KG Schrick 

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich dem Bürgermeister bekanntzugeben. 
Gaweinstal, 20.03.2026 

 Marktgemeinde Gaweinstal 

 
 Mag. Johannes BERTHOLD 
F.d.R.d.A.: AL Gerald Schalkhammer Bürgermeister 
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ÖFFENTLICHE SITZUNG 
Der Vorsitzende eröffnet die Gemeinderatssitzung, nimmt die Begrüßung vor und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

1. Dringlichkeitsantrag 
gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 

Der Vorsitzende bringt vor Beginn der Sitzung schriftlich einen Dringlichkeitsantrag zum Thema 
Ortskapelle Atzelsdorf – Fördervertrag BDA – 2025-1.022.546, ein. 
Er erörtert seinen Dringlichkeitsantrag. 
Der Antrag lautet: Der Vorsitzende beantragt hiermit die Aufnahme des Punktes 
Ortskapelle Atzelsdorf – Fördervertrag BDA – 2025-1.022.546 in die Tagesordnung der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung. Danach führt der Vorsitzende die Abstimmung auf Zuerkennung der Dringlichkeit durch. 
Beschluss: Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
Dem Antrag wird daher die Dringlichkeit zuerkannt und die Aufnahme sowie Beratung des Punktes 
Ortskapelle Atzelsdorf – Fördervertrag BDA – 2025-1.022.546, in der öffentlichen Gemeinderatssitzung unter dem 
Tagesordnungspunkt TOP 12 bewilligt. 

2. Dringlichkeitsantrag 
gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 

Der Vorsitzende bringt vor Beginn der Sitzung schriftlich einen Dringlichkeitsantrag zum Thema 
Kündigung Prekariatsvereinbarung – Hryhorii Fesenko, Larysa Perova und Vitalii Perov – Bahnstraße 9/2 – 
KG Gaweinstal, ein. 
Er erörtert seinen Dringlichkeitsantrag. 
Der Antrag lautet: Der Vorsitzende beantragt hiermit die Aufnahme des Punktes 
Kündigung Prekariatsvereinbarung – Hryhorii Fesenko, Larysa Perova und Vitalii Perov – Bahnstraße 9/2 – 
KG Gaweinstal in die Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Danach führt der Vorsitzende die 
Abstimmung auf Zuerkennung der Dringlichkeit durch. 
Beschluss: Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
Dem Antrag wird daher die Dringlichkeit zuerkannt und die Aufnahme sowie Beratung des Punktes 
Kündigung Prekariatsvereinbarung – Hryhorii Fesenko, Larysa Perova und Vitalii Perov – Bahnstraße 9/2 – 
KG Gaweinstal, in der öffentlichen Gemeinderatssitzung unter dem Tagesordnungspunkt TOP 13 bewilligt. 
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TOP 1: Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung vom 12.01.2026 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende verweist auf die Zustellung des Sitzungsprotokolls vom 12.01.2026, GR 01/09/26, und gibt bekannt, dass 
keine Änderungsanträge zu dem Protokoll eingebracht wurden. Das Sitzungsprotokoll vom 12.01.2026, GR 01/09/26, gilt 
daher als genehmigt und wurde von den Fraktionen gezeichnet. 

TOP 2: Bericht von der letzten angesagten Prüfungsausschusssitzung vom 18.03.2026 
Sachverhalt: 
Der Obmann-Stellvertreter des Prüfungsausschusses Gerhard HICKL verliest das Protokoll zu der angesagten 
Prüfungsausschusssitzung vom 18.03.2026 und merkt an, dass bei der durchgeführten Kassen- sowie Belegprüfung 
keine Mängel oder Auffälligkeiten festgestellt wurden. Des Weiteren wurde der Rechnungsabschluss 2025 erläutert und 
zur Kenntnis genommen. 

TOP 3: Rechnungsabschluss 2025 – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der vom Bürgermeister erstellte Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 ist in der Zeit vom 
09.03.2026 bis 23.03.2026 am Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegen. Die Auflage wurde ortsüblich 
kundgemacht. Jeder im Gemeinderat vertretenen Wahlpartei wurde bei Beginn der Auflagefrist eine Ausfertigung des 
Entwurfes ausgefolgt. 
Schriftliche Stellungnahmen wurden keine eingebracht. Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss innerhalb der 
Auflagefrist auf seine rechnerische Richtigkeit und die Übereinstimmung mit dem Voranschlag geprüft. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge den vorliegenden Rechnungsabschluss für das Jahr 2025 beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 4: Vergabe Durchführung wirtschaftstreuhänderischer Leistungen – Steuerberatung RPW – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass es zuletzt immer öfter erforderlich wurde, die Expertise eines Steuerberaters zu Rate zu 
ziehen. Aus diesem Grund wurde das Steuerberatungsbüro RPW, mit welchem die Gemeinde bereits in der Vergangenheit 
regelmäßig zusammenarbeitete, kontaktiert und um Vorlage eines entsprechenden Angebotes ersucht. 
Die RPW Wirtschaftstreuhand GmbH (kurz RPW) hat die Zielsetzung, den Gemeinden und Gemeindeverbänden bei allen 
steuerrechtlichen (inkl. kommunalsteuerlichen), finanztechnischen, vergaberechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Problemstellungen, bei interkommunalen Zusammenarbeiten, etc. hilfreich zur Seite zu stehen. Um den 
Gemeinden/Verbänden umfassende und fachkompetente Lösungen anbieten zu können, arbeitet die RPW mit Spezialisten 
aus anderen Bereichen (zB Rechtsanwalt, Notar, Ziviltechniker, Hausverwaltung etc.) in einem Netzwerk zusammen. 
Die RPW ist laufend mit derartigen Beratungsleistungen im Kommunalbereich beschäftigt und hierbei bemüht, als 
verlässlicher Berater für die Körperschaften öffentlichen Rechts, die besten Ergebnisse zu finden. Dadurch ist RPW laufend 
mit den diversen Behörden des Landes in Kontakt und wird dort als fachkundiger Berater geschätzt. Im Bereich der 
Gemeindeberatung ist RPW in NÖ sicher als führende Kanzlei tätig und betreut in Zusammenarbeit und Kooperation mit der 
NÖ Gemeindeberatung und Steuerberatungs GmbH/St. Pölten die Mehrzahl der Gemeinden in NÖ. 
RPW ist eine Wirtschaftstreuhand- und Steuerberatungskanzlei mit 3 Standorten in NÖ (Tulln, Krems, St. Pölten) und berät 
verstärkt öffentliche Einrichtungen. Zusätzlich verfügt RPW über einen in Österreich und international führenden Berater als 
Partner. Insoweit kann RPW auch auf das Netzwerk dieser Organisation zurückgreifen. Professionalität, Leistungsbereitschaft 
und Qualität stellen für RPW absolute Erfordernisse und Erfolgsfaktoren dar. 
Verrechnet wird grundsätzlich gemäß den Kammerrichtlinien der Wirtschaftstreuhänder nur die von RPW erbrachten 
Leistungen nach dem angefallenen Zeitaufwand. Daraus ergibt sich eine Verrechnung nach den erforderlichen 
Leistungszeiten und Stundensätzen, d.h. nur wenn RPW für unsere Gemeinde Leistungen in Kanzlei, gegenüber 
Abgabepflichtigen, Finanzamt oder Dritten erbringt, fällt ein Honorar an. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal wird ersucht, die RPW Wirtschaftstreuhand GmbH (kurz RPW) mit der 
Zielsetzung, unserer Gemeinde und Gemeindeverbänden bei allen steuerrechtlichen (inkl. kommunalsteuerlichen), 
finanztechnischen, vergaberechtlichen und betriebswirtschaftlichen Problemstellungen, bei interkommunalen 
Zusammenarbeiten, etc. hilfreich zur Seite zu stehen, zu beauftragen. Die dafür erforderlichen Dokumente, Vollmacht und 
Auftragsverhältnis, werden dem Protokoll als Beilage beigefügt. (Beilage zu TOP 4) 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 5: Verlängerung Schnupperticket - Verkehrsverbund Ost:Region GmbH – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende erinnert, dass ,,Schnuppertickets" übertragbare Zeitkarten für den Öffentlichen Verkehr, die Gemeinden ihren 
Bürgerlnnen zum Ausleihen tageweise zur Verfügung stellen, sind. Ebenso merkt er an, dass Schnuppertickets sinnvoll sind, 
weil: 
• Autofahrten ersetzt und CO2 eingespart werden – Beitrag zum Klimaschutz 
• Bus und Bahn mehr beworben werden und zur öffentlichen Verkehrsnutzung angeregt wird 
• ein soziales Service der Gemeinde für Bürgerlnnen für Arztbesuche, Behördenwege etc. angeboten wird 
• Dienstfahrten mit dem Schnupperticket von Gemeindebediensteten / Mandataren eingespart werden – Kosteneinsparung 

der Verwaltung 
Der Vorsitzende betont, dass die Gemeinde bei dieser Thematik ganz klar in einer Vorreiterrolle ist. Die Kosten für die 
Verlängerung der Schnuppertickets – Metropolregion belaufen sich auf insgesamt € 2.000,-- (Einzelpreis € 1.000,--). Mit dem 
Schnupperticket der Metropolregion Wien / Niederösterreich / Burgenland können die Gaweinstaler Bürger und Bürgerinnen 
alle öffentlichen Verkehrsmittel in der gesamten Metropolregion Wien, NÖ und BGLD inkl. der Westbahn, der Mariazellerbahn, 
der Badener Bahn und der Stadtbahn Waidhofen / Ybbs sowie die P&R-Garagen an den Bahnhöfen mit Zugangsberechtigung 
in der Ostregion kostenfrei nutzen. Die Schnuppertickets laufen mit Ende April 2026 aus, weshalb sie um ein weiteres Jahr 
verlängert werden sollen. 
VA-Stelle: 1/771-4000 VA-Betrag: € 1.800,-- frei: - € 1.120,48 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal wird gebeten, die Verlängerung des Schnupperticketprojektes um ein 
weiteres Jahr sowie die maximal mögliche Inanspruchnahme des Schnuppertickets von zwei Tagen pro Monat sowie 
10 Tagen im Jahr zu beschließen. Die Mehrkosten werden im Nachtragsvoranschlag 2026 berücksichtigt und durch 
Mehreinnahmen bei den Gebrauchsabgaben ausgeglichen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

GR Alexander WIMMER verlässt den Sitzungssaal. 

TOP 6: Verlängerung Mitgliedschaft – Regionalentwicklungsverein / Kleinregion Südliches Weinviertel – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die weitere Beteiligung unserer Gemeinde als ordentliches Mitglied am 
Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel ab 01.01.2026 zu beschließen ist. Der Gemeinderat beschließt, für die 
Dauer der Mitgliedschaft einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in der Höhe von derzeit € 3,49 pro Einwohner und Jahr zu leisten. 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird nach dem von der Statistik Austria monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex (VPI) 
wertgesichert. Ausgangsbasis für die Wertsicherung ist die im Jänner 2021 von der Statistik Austria verlautbarte 
Jahresdurchschnittszahl des Jahres 2020. Die Berechnung der Anpassung des jeweiligen Jahresmitgliedsbeitrages erfolgt 
mittels Indexrechner der Statistik Austria. Für die Anpassung wird jeweils die im Jänner des Folgejahres verlautbarte 
Jahresdurchschnittszahl herangezogen. 
Der zu leistende Mitgliedsbeitrag für 2026 wurde bereits geleistet. 
VA-Stelle: 1/771-757 VA-Betrag: € 26.600,-- frei: € 2.800,55 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal wird ersucht, die weitere Beteiligung der Marktgemeinde Gaweinstal als 
ordentliches Mitglied am Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel ab 1.1.2026 zu beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

GR Alexander WIMMER nimmt wieder an der Sitzung teil. 

TOP 7: Änderung der Satzungen – Musikschulverband Staatz und Umgebung – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass aufgrund der Beitrittsansuchen der Stadtgemeinde Laa an der Thaya und der Marktgemeinde 
Großharras zum Musikschulverband Staatz und Umgebung eine Satzungsänderung notwendig wurde. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal wird ersucht, der Satzungsänderung des Gemeindeverbandes „Musikschule 
Staatz und Umgebung“ im Hinblick auf die Änderung des Aufgabenbereiches (§ 3) und der Kostentragung (§ 11) 
entsprechend der beiliegenden Satzung (Beilage zu TOP 7) mit Wirksamkeit 1. Jänner 2026 zuzustimmen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Kassenverwalterin Susanne BUCHINGER BA verlässt die Sitzung. (20.25 Uhr) 



MARKTGEMEINDE GAWEINSTAL 
Protokoll - Gemeinderat 

 

 

6   

TOP 8: Verrechnung Kindergärten – Sommerferien – MG Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass es aus Erfahrungen der letzten Jahre nötig wäre, den Grundsatzbeschluss der GR-
Sitzung vom 15.12.2016, TOP 10: Kindergartengesetz – Betreuungsbeiträge – MG Gaweinstal (siehe Anhang) für die 
Ferienmonate abzuändern. Laut diesem Grundsatzbeschluss sollen die Nachmittagsbeiträge pro Monat verrechnet 
werden. Der Ferienkindergarten richtet sich aber nicht nach den genauen Monatstagen Juli und August. Der 
Ferienkindergarten findet in den ersten drei Wochen im Stammkindergarten statt, Ferienwoche 4 ist geschlossen, in den 
Ferienwochen 5-9 findet die Betreuung ausschließlich im Kindergarten Gaweinstal und Schrick/Wieskugelweg statt. 
Beispiel Sommerferien 2026: 
Schulschluss: 3.7.2026 
Ferienwoche 1-3: 6.-24.7.2026  
Ferienwoche 5-9: 3.8.-4.9.2026  
Schulbeginn: 7.9.2026 
Aus diesem Grund wird nachstehende Regelung für eine vereinfachte Verrechnung vorgeschlagen: 
• Der Monat Juni wird bis inkl. Schulschluss abgerechnet. (auch wenn der letzte Schultag in den Juli fällt) 
• Ferienwoche 1-4 werden als Monat unabhängig vom genauen Datum gesehen und verrechnet, da Schließzeiten 

nicht berücksichtigt werden. Hier gibt es aber nur 3 richtige Betreuungswochen, Woche 4 ist geschlossen. 
• Ferienwoche 5-9 werden als Monat unabhängig vom genauen Datum (bis Ferienende) gesehen und verrechnet, da 

zB. Kinder aus Martinsdorf den Kindergarten in Schrick/Wieskugelweg besuchen. Hier werden dann insgesamt 
5 Betreuungswochen verrechnet. 

• Der Monat September wird von Schulbeginn bis 30.9. verrechnet. (auch wenn der erste Schultag auf einen Tag nach 
dem 1.9. fällt) 

Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal wird gebeten, ab sofort nachstehende Regelung für die 
Kinderbetreuung in den Sommerferien zu beschließen. Diese Regelung wird ab sofort bei der Verrechnung der 
Elternbeiträge sowie bei der Verrechnung des Mindestelternbeitrages und der Stundensatzstaffelungen hinsichtlich 
Nachmittagsbetreuung festgesetzt. 
• Der Monat Juni wird bis inkl. Schulschluss abgerechnet. (auch wenn der letzte Schultag in den Juli fällt) 
• Ferienwoche 1-4 werden als Monat unabhängig vom genauen Datum gesehen und verrechnet, da Schließzeiten 

nicht berücksichtigt werden. Hier gibt es aber nur 3 richtige Betreuungswochen, Woche 4 ist geschlossen. 
• Ferienwoche 5-9 werden als Monat unabhängig vom genauen Datum (bis Ferienende) gesehen und verrechnet, da 

zB. Kinder aus Martinsdorf den Kindergarten in Schrick/Wieskugelweg besuchen. Hier werden dann insgesamt 
5 Betreuungswochen verrechnet. 

Der Monat September wird von Schulbeginn bis 30.9. verrechnet. (auch wenn der erste Schultag auf einen Tag nach 
dem 1.9. fällt) 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 9: Kommunalleasing GmbH / MG Gaweinstal – Gst.Nr. 2915, EZ 1917 – Volksschule Gaweinstal 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass der Immobilienleasingvertrag betreffend die Volksschule Gaweinstal am 30.04.2026 endet. Für die 
Auflösung des Leasingvertrages bei gleichzeitigem Ankauf des Leasingobjektes wird ein entsprechender Kaufvertrag sowie eine 
Auflösungsvereinbarung benötigt. Diese Unterlagen werden durch die Rechtsabteilung der Kommunalleasing GmbH erstellt. Beide 
Dokumente sind zeitgerecht, also jedenfalls vor dem 30 04 2026, gegenseitig abzustimmen und rechtsgültig final zu unterfertigen. 
Die Kaufpreishöhe des Leasingobjektes Volksschule Gaweinstal entspricht dem vereinbarten Restwert gemäß dem Schreiben der 
Kommunalleasing GmbH vom 20.04.2006 per 01.05.2006 in der Höhe von € 1.759.352,22 (Kaufpreis brutto für netto) abzüglich 
voraussichtlichem Kautionsguthaben per 30.04.2026 in der Höhe von € 1.759.352,22, somit einer Restforderung per Vertragsende in 
der Höhe von € 0,00. 
Die Nebenkosten, wie insbesondere Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, Notarhonorar etc. sind von der Käuferin 
(Gemeinde Gaweinstal) zu tragen. Gemäß Leasingvertrag sind weiters sämtliche mit der Errichtung und Durchführung des 
Kaufvertrags für die Leasinggeberin anfallenden Kosten von der Käuferin zur Gänze zu tragen. Aufgrund der langjährigen, guten 
Geschäftsbeziehung mit der Marktgemeinde Gaweinstal ist die Kommunalleasing GmbH bereit, für die gesamte administrative 
Abwicklung der Leasingvertragsbeendigung samt Leasingobjektankauf lediglich ein pauschaliertes Bearbeitungsentgelt in Höhe von 
€ 15.000,00 ohne USt (Leasingvertrag ist bereits seit 01.06.2016 unecht Ust befreit) in Rechnung zu stellen, anstelle der hier 
üblichen Sätze von 2-3% des Kaufpreises zzgl. Ust. Mit genanntem Betrag sind sämtliche Kosten unseres Hauses für die Abwicklung 
der Vertragsbeendigung samt Verkauf inklusive Vertragserrichtung pauschaliert abgegolten, nicht jedoch Steuern und Abgaben 
sowie Notariatskosten und Kosten einer allfälligen, anwaltlichen Vertretung, welche in gegenständlicher Causa unseres Erachtens 
jedoch nicht erforderlich ist. 
Der entsprechende Leasingvertrag mit Kunden-/Vertrags-Nr.: 290040 / 53599 zum Leasingobjekt: Schulgebäude (Volksschule), 
Liegenschaft EZ 1917, KG 15013 Gaweinstal, wird unter der Bedingung 
a) des rechtswirksamen Abschlusses und des aufrechten Bestandes des Kaufvertrags (insbesondere einschließlich der positiven 
grundverkehrsbehördlichen Erledigung) sowie 
b) der vollständigen Erfüllung des Kaufvertrags durch die Käuferin aufgelöst. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung mit Ausnahme der Geldlastenfreiheit. 
Die o.a. Auflösung/Abrechnung des Leasingvertrages samt Nachtrag gilt vorbehaltlich 
• des Einlangens einer gesonderten, noch abzuschließenden Beendigungsvereinbarung bis 20.04.2026; 
• der Kaufvertragsunterfertigung durch die Käuferin bis 20.04.2026. 
VA-Stelle: 1/211-7051 VA-Betrag: € 52.000,-- frei: € 23.805,21 

a) Kaufvertrag – GrdstNr. 2915, EZ 1917 – inklusive Gebäude 
Die Kommunalleasing GmbH hat einen Kaufvertrag zwischen der Kommunalleasing GmbH als Verkäuferin und der Marktgemeinde 
Gaweinstal als Käuferin erstellt, mit welchem die Liegenschaft EZ 1917 bestehend aus dem Grundstück Nr. 2915, 
Katastralgemeinde 15013 Gaweinstal, Bezirksgericht Mistelbach, sowie sämtliches rechtliche und tatsächliche Zubehör insbesondere 
der auf der kaufgegenständlichen Liegenschaft befindlichen Gebäude seitens der Käuferin erworben wird. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, den vorliegenden Kaufvertrag (Beilage zu TOP 9a) zwischen der Kommunalleasing GmbH als 
Verkäuferin und der Marktgemeinde Gaweinstal als Käuferin, mit welchem die Liegenschaft EZ 1917 bestehend aus dem 
Grundstück Nr. 2915, Katastralgemeinde 15013 Gaweinstal, Bezirksgericht Mistelbach, sowie sämtliches rechtliche und tatsächliche 
Zubehör insbesondere der auf der kaufgegenständlichen Liegenschaft befindlichen Gebäude seitens der Käuferin erworben wird, zu 
beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
b) Auflösungsvereinbarung – Leasingvertrag vom 15.07.2004/19.07.2004 – B.R.P. 315734 
Die Kommunalleasing GmbH hat eine Auflösungsvereinbarung zwischen der Kommunalleasing GmbH und der Marktgemeinde 
Gaweinstal erstellt, mit welchem das bestehende Leasingverhältnis und der dazugehörige Leasingvertrag vom 
15.07.2004/19.07.2004, angezeigt am 21.07.2004 zu B.R.P. 315734 beim Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern in Wien, zur 
EZ 1917, KG 15013 Gaweinstal, BG Mistelbach samt dem hierauf befindlichen zur Nutzung überlassenen Gebäude, zum Stichtag 
30.04.2026, 24h, beendet wird. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, die vorliegende Auflösungsvereinbarung (Beilage zu TOP 9b) zwischen der Kommunalleasing GmbH 
und der Marktgemeinde Gaweinstal, mit welchem das bestehende Leasingverhältnis und der dazugehörige Leasingvertrag vom 
15.07.2004/19.07.2004, angezeigt am 21.07.2004 zu B.R.P. 315734 beim Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern in Wien, zur 
EZ 1917, KG 15013 Gaweinstal, BG Mistelbach samt dem hierauf befindlichen zur Nutzung überlassenen Gebäude, zum Stichtag 
30.04.2026, 24h, beendet wird, zu beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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c) Mittelherkunft des Kaufpreises 
Der Vorsitzende berichtet, dass unsere Gemeinde beabsichtigt, die Liegenschaft EZ 1917, KG 15013 Gaweinstal, BG Mistelbach 
samt dem hierauf befindlichen Gebäude im Wege eines mit der Kommunalleasing GmbH gesondert abzuschließenden Kaufvertrag 
anzukaufen. 
Über Aufforderung der Verkäuferin (Kommunalleasing GmbH) hat unsere Gemeinde die Mittelherkunft des Kaufpreises (Beilage zu 
TOP 9c) bekanntzugeben. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, die Bekanntgabe der Mittelherkunft des Kaufpreises wie folgt bekanntzugeben: 

• Fremdfinanzierung über Kreditinstitut: Leasing – Kaution 
• Kaution wurde aus den laufenden Budgetmittel angespart (20 Jahre) 

Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 10: Auftragsvergaben BVH Zu- und Umbau Feuerwehrhaus Pellendorf 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass das Bauvorhaben „Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses Pellendorf“ bereits sehr weit 
fortgeschritten ist, allerdings noch weitere Gewerke zu beschließen sind. Aus diesem Grund wurden für die jeweiligen 
Gewerke die erforderlichen Kostenvoranschläge eingeholt. 
VA-Stelle: 5/163003-0105 VA-Betrag: € 76.600,-- frei: € 31.674,30 

a) Fliesenleger 
Das Unternehmen Johann Voglhuber Wohnkeramik e.U. aus 2231 Strasshof hat mit Kostenvoranschlag vom 18.02.2026 die 
ausgeschriebenen Leistungen mit einem Angebotspreis in der Höhe von € 16.325,93 brutto angeboten. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, die Vergabe der Fliesenlegerleistungen entsprechend dem Angebot vom 18.02.2026 an das 
Unternehmen Johann Voglhuber Wohnkeramik e.U. aus 2231 Strasshof, Hauptstraße 47, zu einer Auftragssumme in der 
Höhe von € 16.325,93 brutto zu beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

b) Bodenbeläge 
Das Unternehmen Reinhard Novak e.U. aus 2191 Gaweinstal hat mit Kostenvoranschlag vom 15.01.2026 zu dem 
Zeichen 2601103 die ausgeschriebenen Leistungen mit einem Angebotspreis in der Höhe von € 16.790,30 brutto angeboten. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, die Vergabe für die Bodenbeläge entsprechend dem Angebot vom 15.01.2026 zu dem 
Zeichen 2601103 an das Unternehmen Reinhard Novak e.U. aus 2191 Gaweinstal, Bischof-Schneider-Straße 11, zu einer 
Auftragssumme in der Höhe von € 16.790,30 brutto zu beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

c) Innen-Brandschutztüren 
Das Unternehmen Stahlbau Binder aus 2191 Gaweinstal hat mit Kostenvoranschlag vom 16.03.2026 zu dem Zeichen 
A250315 die ausgeschriebenen Leistungen mit einem Angebotspreis in der Höhe von € 10.065,60 brutto angeboten. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, die Vergabe für die drei Stück Brandschutz-Innentüren an das Unternehmen Stahlbau Binder 
aus 2191 Gaweinstal, Hauptplatz 33, zu einer Auftragssumme in der Höhe von € 10.065,60 brutto zu beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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d) Garagentore 
Das Unternehmen Stahlbau Binder aus 2191 Gaweinstal hatte ursprünglich die ausgeschriebenen Leistungen angeboten und 
den dazugehörigen Auftrag erhalten. Da die Feuerwehr nun allerdings andere Vorstellungen betreffend die Ausführung der 
Garagentore hatte, wurde vergangene Woche ein Gespräch zwischen dem Unternehmen Stahlbau Binder, der Gemeinde und 
der Feuerwehr Pellendorf geführt und sich darauf verständigt, dass der Auftrag betreffend die Garagentore nicht durch das 
Unternehmen Stahlbau Binder ausgeführt wird. 
Nunmehr hat das Unternehmen Lindpointner Torsysteme GmbH aus 4611 Buchkirchen mit Kostenvoranschlag vom 
16.02.2026 zu dem Zeichen 22058465 die ausgeschriebenen Leistungen mit einem Angebotspreis in der Höhe von 
€ 10.867,68 brutto angeboten. 
Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, die Vergabe für die Garagentore an das Unternehmen Stahlbau Binder aus 2191 Gaweinstal 
zu widerrufen und stattdessen entsprechend dem Angebot vom 16.02.2026 zu dem Zeichen 22058465 an das 
Unternehmen Lindpointner Torsysteme GmbH aus 4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12, zu einer Auftragssumme in der Höhe 
von € 10.867,68 brutto zu beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 11: Nahversorgung – KG Schrick 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Betreiberin des Nahversorgers Schrick, Sandra Schweighofer, per Schreiben vom 
03.10.2025 ihre Kündigung des Geschäftsbetriebes am Standort 2191 Schrick, Josef Weiland Straße 3, per 31.10.2025 
mitteilte. Die Kündigung soll zum ehestmöglichen Zeitpunkt stattfinden, wobei die Schließung des Geschäftslokales 
spätestens zum 30.04.2026 erfolgen wird. Jene Zeitdauer entspricht der im bestehenden Mietvertrag festgelegten 
Kündigungsfrist. Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung am 16.10.2025 beschlossen, dass für eine 
Entscheidung zuerst das Gespräch mit der Firma Kiennast am 17.10.2025 betreffend Erhalt des 
Nahversorgerstandortes über den 30.04.2026 hinaus abgewartet werden soll. Erst nach Vorlage jenes 
Besprechungsergebnisses kann eine neuerliche Beratung und Beschlussfassung erfolgen. 
Am 12.02.2026 fand nun der Besprechungstermin mit der Firma Kiennast im Gemeindeamt der Marktgemeinde 
Gaweinstal statt. Die Fragestellung in der Besprechung lautete: Ist es sinnvoll die Nahversorgung in Schrick unter den 
gegeben Bedingungen überhaupt noch weiterzuführen? 
Sandra Schweighofer wird den Nahversorger, unabhängig von zukünftigen Konzeptveränderungen, auf alle Fälle per 
Ende April 2026 schließen. Ihr Grund für die Schließung ist die mangelnde Wirtschaftlichkeit. Grundsätzlich kann 
nunmehr gesagt werden, dass unter den bestehenden Bedingungen keine Wirtschaftlichkeit gegeben ist. 
Alternativ könnten zusätzlich zwei Automaten aufgestellt werden. Die Kosten dafür würden allerdings monatlich rund 
€ 500,-- betragen. Der Nahversorgermarkt könnte aber auch gänzlich auf einen Hybridmarkt umgestellt werden. Bei 
einer Tourismusgemeinde ist es gestattet den Hybridmarkt 86 Stunden je Woche geöffnet zu haben. An einem Sonntag 
ist sogar eine Öffnungsdauer von 10 Stunden erlaubt. Unsere Marktgemeinde ist eine solche Tourismusgemeinde. 
In einem Hybridmarkt sind unbedingt Feinkost, Brot, Gebäck und Getränke anzubieten. Bei Umbau zu einem 
Hybridmarkt sowie unter Vorlage eines „Überlebungskonzeptes“ wäre eine neuerliche NAFES Förderung möglich. 
Unsere Gemeinde nahm bereits 2009 / 2018 / 2023 NAFES Förderungen für die Nahversorgung in Schrick in Anspruch. 
Der Beitrag unserer Gemeinde für die Konzeptumstellung auf einen Hybridmarkt wären rund € 11.000,-- netto, das sind 
in etwa 35% der Umrüstungskosten. Zusätzlich wäre auch noch eine Mietreduktion von zumindest 50% und die 
Übernahme für Baumeisterleistungen, für die Installierung eines Wasser-Abflusses sowie der gesamten 
Verfahrenskosten erforderlich. 
Des Weiteren müsste das bestehende Geschäftslokal für eine größere Lagerfläche umgerüstet bzw. verkleinert werden. 
Eventuell erspart man sich durch eine größere Lagerfläche eine Anlieferung pro Woche. Die Tabakgenehmigung soll 
keinesfalls auslaufen und unbedingt weitergeführt werden, notfalls auch durch die Gemeinde. Verliert man nämlich 
einmal diese Genehmigung, kann aus Erfahrungen berichtet werden, dass diese ansonsten nicht mehr zu erhalten ist. 
Herrn Karner von der Firma Kiennast nimmt eine Bestandsaufnahme vor und erstellt danach eine Aufschlüsselungsliste, 
die er der Gemeinde zukommen lässt. Eventuell ist eine nochmalige Besprechung über Gerätschaften, die nicht im 
Besitz der Gemeinde stehen, vorzunehmen. 
Letztendlich wurde laut darüber nachgedacht, ob nicht eine kleine Bäckereifiliale mit einfachem Lebensmittelangebot 
mehr Sinn ergäbe als ein herkömmlicher Nahversorger, da dieser auch eine größere Marge auf seine Produkte besitzt 
und diese wahrscheinlich besser von der Bevölkerung angenommen werden würde. 
Das Ergebnis der Bestandsaufnahme durch Herrn Josef KARNER von der Firma Kiennast ergab, dass die Betreiberin 
Sandra SCHWEIGHOFER Investitionen in der Höhe von € 8.900,-- netto leistete und diese von der Gemeinde abgelöst 
haben möchte bzw. angab, damit Mietvorauszahlungen geleistet zu haben. 
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Antrag des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, keine weiteren Investitionen sowie Unterstützungen für den Erhalt der Nahversorgung zu 
beschließen und die von der bisherigen Betreiberin Sandra SCHWEIGHOFER bekanntgegebenen Ablöseforderungen 
nicht zu akzeptieren. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 12: DA: Ortskapelle Atzelsdorf – Fördervertrag BDA – 2025-1.022.546 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass betreffend die Ortskapelle Atzelsdorf für die angesuchten Sanierungsarbeiten (Außen – 
Erneuerung des Sockels, Fassaden und Kapellenturm) ein Fördervertrag des Bundesdenkmalamtes zu der 
Geschäftszahl GZ 2025-1.022.546 mit der Fördersumme in der Höhe von € 3.100,-- vorliegt. 
Antrag des Vorsitzenden an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wird ersucht, die Annahme des vorliegenden Fördervertrages des Bundesdenkmalamtes betreffend 
die Ortskapelle Atzelsdorf für die angesuchten Sanierungsarbeiten (Außen – Erneuerung des Sockels, Fassaden und 
Kapellenturm) zu dem Zeichen GZ 2025-1.022.546 und AFS-002-026106-251210 mit einer Fördersumme in der Höhe 
von € 3.100,-- zu beschließen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 13: DA: Kündigung Prekariatsvereinbarung – Hryhorii Fesenko, Larysa Perova und Vitalii Perov – 
Bahnstraße 9/2 – KG Gaweinstal 

Sachverhalt: 
Der Vorsitzende berichtet, dass mit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24.02.2022 sehr 
viele Menschen flüchteten. Mit April 2022 wurde mittels Prekariatsvereinbarung im ehemaligen Bahnhofsgebäude in 
Gaweinstal mit Anschrift Bahnstraße 9/2 eine geflüchtete Familie (Hryhorii Fesenko, Larysa Perova und Vitalii Perov) 
aufgenommen. Die Vereinbarung wurde explizit zur Bewältigung der akuten Flüchtlingswelle aus der Ukraine 
geschlossen. Aufgrund des Wegfalls des ursprünglichen Zwecks nach mittlerweile vier Jahren, erlischt die Grundlage 
für die Überlassung und soll deshalb die bestehende Prekariatsvereinbarung vom 07.04.2022 widerrufen werden. 
Antrag des Vorsitzenden an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die vorliegende Prekariatsvereinbarung zwischen der Marktgemeinde Gaweinstal als 
Wohnungseigentümerin und Hryhorii Fesenko, Larysa Perova sowie Vitalii Perov als Nutzer/innen vom 07.04.2022 
betreffend des Nutzungsobjektes (Wohnung) in 2191 Gaweinstal, Bahnstraße 9/2, per 31.07.2026 kündigen. 
Beschluss des Gemeinderates: Der Antrag des Vorsitzenden wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Beilage zu TOP 4: 
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